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Die öffentliche Armenpflege im Großherzogthum Vaden im Jahre 1885.
Auf Beſchluß des Bundesraths vom 24 . Juni 1884 wurde in allen deutſchen Bundesſtaaten

eine Statiſtik der öffentlichen Armenpflege für das Jahr 1885 aufgenommen .
Dieſe Statiſtik zerfällt in zwei Theile , einen perſönlichen , welcher die Zahl der Unter —

ſtützten , die Art der Unterſtützung und die Urſachen der Unterſtützungsbedürftigkeit darſtellt , und
einen finanziellen , welcher die Ausgaben für die öffentliche Armenpflege , das Erſtattungsweſen
und die Armenſtreitſachen behandelt .

Die Erhebung erfolgte für den perſönlichen Theil mittelſt Zählkarten , auf denen für jede ein —

zelne ſelbſtſtändig unterſtützte Perſon Namen , Geſchlecht , Religion , Geburtsort und Land , Geburts -

jahr und Tag , Beruf , Familienſtand , mitunterſtützte Angehorige , Unterſtützungswohnſitz , Dauer
des Aufenthalts , Art der Unterſtützung ( ob offene oder geſchloſſene ) und Urſache der Unterſtützungs⸗
bedürftigkeit anzugeben waren und Seitens der die Unterſtützung unmittelbar fitr eigene oder fremde
Rechnung leiſtenden Verbände ( für Ortsarme Seitens des Ortsarmenverbands oder der Gemeinde ,
für Kreis - oder Landarme Seitens der Kreisverwaltung , für Staatsarme , d. h. vom Staate in

Ermangelung eines ſonſtigen Unterſtützungspflichtigen unmittelbar Seitens des Verwaltungshofes
unterſtützte ) Arme ausgefuͤllt wurden .

Die Angaben für den ſinanziellen Theil wurden von den Armenverbänden durch Ausfüllung
eines Fragebogens gemacht , welcher über die in der nachfolgenden Tabelle II ( Seite 110 —115 )
aufgenommenen Punkte Auskunft verlangte .

Wie in anderen Staaten , ſo haben auch in Baden die perſönlichen Angaben — wenn ſchon
auch für ſie zahlreiche Ergänzungen erhoben werden mußten —keine beſonderen Anſtände ver —
urſacht , während die Angaben für den finanziellen Theil , vielfach auf Schwierigkeiten geſtoßen ſind .
Die ſich herausſtellenden Mängel haben indeſſen durch Nachfragen Seitens der erhebenden Bezirks —
ämter und des Statiſtiſchen Bureaus inſoweit beſeitigt werden können , daß die Zahlen als annähernd
zutreffend zu betrachten ſind und namentlich der Geſammtaufwand als der Wahrheit nahekommend
gelten kann .

Die Ergebniſſe dieſer Erhebung ſind in den folgenden zwei Tabellen für die Orts —
armenverbände ( welche in Baden den Gemeinden ) und für die Landarmenverbände ( welche in Baden
den Kreiſen entſprechen ) dargeſtellt , für die Ortsarmenverbände in ber Zuſammenfaſſung für Amts⸗
bezirke und Kreiſe , für Stadt und Land , ſowie im Einzelnen für die Ortsarmenverbände mit mehr
als 4000 Einwohnern . Angefügt iſt das Ergebniß für die unmittelbar vom Staate unterſtützten
Armen . Die erſte Tabelle enthält die Ergebniſſe der perſönlichen Angaben für die von den
Armenverbänden unmittelbar unterſtützten Perſonen im Weſentlichen nach einem von reichswegen
vorgeſchriebenen Schema ; in derſelben iſt nur ein Theil der auf den Zählkarten gemachten An —
gaben berückſichtigt ; da die Friſt für die Abgabe der Ergebniſſe an das Reich kurz bemeſſen war ,
konnten die übrigen Angaben bisher nicht verwerthet werden . Die zweite Tabelle enthält
im Anſchluß an ein gleichfalls von reichswegen gegebenes Schema die Finanzarmenſtatiſtik in
einem dem Fragebogen entſprechenden Umfange .

Im Folgenden ſind die hauptſächlichſten Zahlen dieſer Tabellen hervorgehoben :
Zuvörderſt ſei jedoch bemerkt , daß als öffentliche Armenunterſtützung jede von einem

Armenverbande gewährte dauernde oder vorübergehende , ein - oder mehrmalige , ordentliche oder außer —
ordentliche Unterſtützung gilt , mag ſie in Geld oder unentgeltlicher Naturalleiſtung (Lebensmitteln ,
Kleidung , Wohnung , Heizſtoff ) , Krankenpflege , Begräbniß , Unterbringung oder Verpflegung in
einer Anſtalt oder bei Privaten beſtehen , ohne Rückſicht darauf , obſſie aus Gemeindegeldern oder

(Fortſetzung folgt auf Seite 200. )
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